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G em eindeordnung
derStadtZug

vom

DerGrosse Gem einderatderStadtZug,gestütztauf§ 3 desGem eindegesetzesvom
4.Septem ber1980,

b e sch lie sst:

I.Allgem eines

§ 1:Bestand
1 Die StadtZug isteine Einwohnergem einde desKantonsZug und sein Hauptort.
2 Sie um fasstdie Bevölkerung desihrverfassungsm ässig garantierten Gebietes.

§ 2:Autonom ie und Zusam m enarbeit
1 Die StadtZug besorgtihre Angelegenheiten im Rahm en desübergeordneten

Rechtsselbständig.
2 Sie arbeitetbeiallen Aufgaben,die sinnvollerweise gem einsam zu erfüllen

sind,m itanderen Gem einden,dem Kanton und dem Bund zusam m en.

§ 3:Petitionsrecht

Jede Person kann an Behörden Gesuche und Eingaben richten.Diese sind spä-
testensinnerteinesJahreszu beantworten.

§ 4:Inform ationsrecht

Personen,die ein berechtigtesInteresse glaubhaftm achen,können am tliche
Akten einsehen,soweitkeine überwiegenden öffentlichen oderprivaten Interessen ent-
gegenstehen.

§ 5:Politische Parteien
1 Die politischen Parteien wirken beiderM einungs-und W illensbildung m it.
2 Die StadtZug kann ihre Tätigkeitunterstützen.
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II.Die Stim m berechtigten

§ 6:Allgem eines
1 Die Stim m berechtigten sind dasoberste Organ derStadtZug.
2 Sie üben ihre Rechte an derUrne aus.

§ 7:Volksw ahlen

Die Stim m berechtigten wählen an derUrne:
a)den Grossen Gem einderat;
b)den Stadtratund den Stadtpräsidenten oderdie Stadtpräsidentin;
c)den Stadtschreiberoderdie Stadtschreiberin;
d)die Rechnungsprüfungskom m ission und deren Präsidenten oderPräsidentin.

§ 8:Obligatorische Volksabstim m ungen

DerVolksabstim m ung unterliegen in jedem Fall:
a)Änderungen derGem eindeordnung;
b)Beschlüsse desGrossen Gem einderatesüberneue einm alige Ausgaben von m ehr
als5'000'000.-Franken oderüberneue,jährlich wiederkehrende Ausgaben von
m ehrals 500'000.-Franken,ausgenom m en Grundstückgeschäfte;

c)Änderungen derGem eindegrenzen,sofern essich nichtum eine kleine Grenzberei-
nigung handelt;

d)Volksinitiativbegehren,sofern derGrosse Gem einderatihnen keine Folge geben will
oderihnen Gegenvorschläge gegenüberstellt;

e)Einzelinitiativbegehren,sofern derGrosse Gem einderatdie Urnenabstim m ung an-
ordnet;

f) Konsultativabstim m ungen,sofern derGrosse Gem einderatdie Urnenabstim m ung
anordnet.

§ 9:Fakultative Volksabstim m ungen

AufBegehren von m indestens500 Stim m berechtigten oderwenn diesm indes-
tens14 M itgliederdesGrossen Gem einderatesnach derSchlussabstim m ung verlan-
gen,werden derUrnenabstim m ung unterbreitet:
a)Reglem ente;
b)Nutzungspläne,soweitdasGesetznichtandere Behörden alsabschliessend zu-
ständig erklärt;

c)Steuerfussund die übrigen Gem eindesteuern;
d)Beschlüsse desGrossen Gem einderatesüberneue einm alige Ausgaben von m ehr
als1'000'000 Franken oderüberneue jährlich wiederkehrende Ausgaben von m ehr
als300'000 Franken;

e)Beschlüsse desGrossen Gem einderatesüberdie Errichtung öffentlichrechtlicher
Anstalten oderdie Beteiligung an solchen;

f) Beschlüsse desGrossen Gem einderatesüberdie Gründung von oderdie Beteili-
gung an privaten Unternehm ungen oderOrganisationen;
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g)die vom Grossen Gem einderatgenehm igten Verträge überden Kaufund Tausch
von Grundstücken sowie den Erwerb von beschränkten dinglichen Rechten im Be-
trag von m ehrals7'000'000 Franken;

h)die vom Grossen Gem einderatgenehm igten Verträge überden Verkaufvon
Grundstücken sowie die Einräum ung von beschränkten dinglichen Rechten im Be-
trag von m ehrals3'000'000 Franken;

i) weitere durch GesetzoderReglem entbezeichnete Beschlüsse desGrossen Ge-
m einderates.

§ 10:Referendum sbogen

DerReferendum sbogen hatfolgende Angaben zu enthalten:
a)die Überschrift„StadtZug“;
b)die Bezeichnung desErlassesoderBeschlusses,gegen den dasReferendum ergrif-
fen wird,m itdem Datum derBeschlussfassung durch den Grossen Gem einderat;

c)den Hinweis,dasssich strafbarm acht,werdasErgebniseinerUnterschriftensam m -
lung fälscht(Art.282 StGB).

§ 11:Unterschrift
1 Die oderderStim m berechtigte m ussihren oderseinen Nam en handschriftlich

und leserlich aufdem Referendum sbogen schreiben und zusätzlich die eigenhändige
Unterschriftbeifügen.

2 Alle weiteren Angaben sind zu m achen,die zurFeststellung derIdentitätnötig
sind,wie Vornam e,Jahrgang und Adresse.

3 Die oderderStim m berechtigte darfein Referendum sbegehren nureinm alun-
terzeichnen.

§ 12:Zustandekom m en

Nach AblaufderReferendum sfriststelltderStadtratfest,ob dasReferendum
gültig zustandegekom m en ist,und veröffentlichtdie entsprechende Verfügung unter
Angabe derZahldergültigen und ungültigen Unterschriften.

§ 13:Volksinitiative
1 800 Stim m berechtigte können ein Volksinitiativbegehren im Sinne von § 113

desGem eindegesetzeseinreichen.
2 Die FristzurEinreichung beiderStadtkanzleibeträgtsechsM onate nach Er-

öffnung derUnterschriftensam m lung.DerBeginn derUnterschriftensam m lung istder
StadtkanzleiuntergleichzeitigerHinterlegung desInitiativbogensm itzuteilen.

3 DerInitiativbogen hatfolgende Angaben zu enthalten:
a)die Überschrift„StadtZug“;
b)den W ortlautderInitiative;
c)eine vorbehaltlose Rückzugklausel;
d)dasDatum desBeginnsderUnterschriftensam m lung;
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e)den Hinweis,dasssich strafbarm acht,werdasErgebniseinerUnterschriftensam m -
lung fälscht(Art.282 StGB);

f) Nam e und Adresse von m indestensdreiUrheberinnen oderUrhebern derInitiative
(Initiativkom itee).

4 Im Übrigen findetfürdie Unterzeichnung desInitiativbogens§ 11 sinngem äss
Anwendung.

§ 14:Behandlung von Volksinitiativbegehren
1 DerG rosse G em einderatprüftvorweg,ob ein Volksinitiativbegehren die Form -

vorschriften erfülltund dem übergeordneten Rechtnichtwiderspricht.Genügteseinem
dieserErfordernisse nicht,wird esalsungültig erklärt.

2 Die Volksabstim m ung überein gültigesVolksinitiativbegehren,dasderGrosse
Gem einderatablehntoderdem erGegenvorschläge gegenüberstellt,istinnertsechs
M onaten seitEinreichung,spätestensaberm itdernächsten nach AblaufdieserFrist
stattfindenden eidgenössischen oderkantonalen Abstim m ung durchzuführen.

§ 15:Einzelinitiativbegehren

Jede und jederStim m berechtigte kann dem Grossen Gem einderatschriftlich ein
Initiativbegehren im Sinne von § 115 desGem eindegesetzeseinreichen.

§ 16:Anordnung und Durchführung derUrnengänge
1 Die Volksabstim m ungen werden vom Stadtratangeordnetund sind achtW o-

chen vorherim Am tsblattauszuschreiben.
2 Volksabstim m ungen überBeschlüsse desGrossen Gem einderatessind in der

RegelinnertsechsM onaten seitderBeschlussfassung,spätestensjedoch zusam m en
m itdernächsten nach AblaufdieserFriststattfindenden eidgenössischen oderkanto-
nalen Abstim m ung oderW ahldurchzuführen.

3 DerAbstim m ungsvorlage an die Stim m berechtigten wird eine kurze,sachliche
Erläuterung beigegeben,die auch den Auffassungen wesentlicherM inderheiten Rech-
nung trägt.
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III.DerGrosse Gem einderat

§ 17:Organisation
1 DerG rosse G em einderatbestehtausvierzig M itgliedern.
2 Die W ahlerfolgtnach dem Verhältniswahlverfahren gem ässden Vorschriften

deskantonalen Gesetzesüberdie W ahlen und Abstim m ungen.
3M itarbeitende derEinwohnergem einde Zug,die dem Stadtratodereinem seiner

M itgliederdirektunterstelltsind,dürfen nichtM itgliederdesGrossen Gem einderates
sein.

§ 18:Ausstand
1 M itgliederdes G rossen Gem einderateshaben sich beiGeschäften,die sie un-

m ittelbarbetreffen,in den Ausstand zu begeben.
2 Überdie AusstandspflichtentscheidetderGrosse Gem einderat.

§ 19:Zuständigkeiten

DerGrosse Gem einderathatfolgende Befugnisse:
a)Die Beschlussfassung überalle Geschäfte,die derVolksabstim m ung unterliegen;
b)Genehm igung von Voranschlag,Jahresrechnung und Verwaltungsbericht;
c)Beschlussfassung überneue einm alige Ausgaben von m ehrals200'000 Franken
oderneue jährlich wiederkehrende Ausgaben von m ehrals50'000 Franken,unter
VorbehaltderZuständigkeitdesVolkes;

d)Beschlussfassung überNachtragskredite von m ehralsFr.50'000.-im Einzelfall;
e)Genehm igung von Verträgen überden Kaufund Tausch von Grundstücken sowie
den Erwerb von beschränkten dinglichen Rechten im Betrag von m ehrals5'000'000
Franken,unterVorbehaltderZuständigkeitdesVolkes;

f) Genehm igung von Verträgen überden Verkaufvon Grundstücken sowie die Einräu-
m ung von dinglichen Rechten im Betrag von m ehrals1'000'000 Franken,unterVor-
behaltderZuständigkeitdesVolkes;

g)Aufsichtüberdie TätigkeitdesStadtratesund Oberaufsichtüberdie Stadtverwal-
tung;

h)ErlasseinerGeschäftsordnung fürden Grossen Gem einderatund Festsetzung der
Entschädigung fürdie TätigkeitderM itgliederim Grossen Gem einderat,in dessen
Kom m issionen und in dessen Fraktionen;

i) weitere durch Gesetz,Gem eindeordnung oderReglem enteingeräum te Befugnisse.

§ 20:Neue Ausgaben im Voranschlag
1 DerG rosse G em einderatkann m itdem Voranschlag neue einm alige Ausgaben

biszu 300'000 Franken und neue jährlich wiederkehrende Ausgaben biszu 100'000
Franken bewilligen.
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2 Die neuen Aufwendungen sind im Berichtzum Voranschlag gesondertzu be-
gründen.

§ 21:Ständige Kom m issionen
1 DerG rosse G em einderaternenntjeweilszu Beginn und fürdie ganze Am ts-

dauerzurVorberatung eine aussieben M itgliedern bestehende Geschäftsprüfungs-
kom m ission und eine auselfM itgliedern bestehende Bau-und Planungskom m ission.

2 Die G eschäftsprüfungskom m ission prüftden Voranschlag,die Jahresrechnung,
den Verwaltungsberichtund alle Geschäfte m itfinanziellen Folgen und unterbreitetsie
dem Ratm iteinem Berichtund Antrag.

3 Die Bau-und Planungskom m ission prüftalle Bau-und Planungsvorlagen und
unterbreitetsie dem Ratm iteinem Berichtund Antrag.

4DerG rosse G em einderatkann in seinerGeschäftsordnung weitere ständige
Kom m issionen bestim m en.

§ 22:Nichtständige Kom m issionen

DerGrosse Gem einderatkann fürjedesin seine Zuständigkeitfallende Geschäft
eine Kom m ission ernennen,die dasGeschäftvorberätund dazu Antrag stellt.

§ 23:Untersuchungskom m ission
1 Bedürfen Vorkom m nisse von grosserTragweite in derStadtverwaltung derbe-

sonderen Abklärung durch den Grossen Gem einderat,kann zurErm ittlung derSach-
verhalte und zurBeschaffung weitererBeurteilungsgrundlagen eine Untersuchungs-
kom m ission eingesetztwerden.

2 Die Einsetzung erfolgtnach Anhörung desStadtratesdurch den Grossen Ge-
m einderat,derden Auftrag derUntersuchungskom m ission festlegt.

§ 24:Beizug von Stadtratund Dritten
1 Die Kom m issionen laden in derRegeldasM itglied desStadtrates,in dessen

Bereich derBeratungsgegenstand fällt,zu ihren Verhandlungen ein.
2 An den Sitzungen derKom m issionen nim m tderVertreteroderdie Vertreterin

desStadtratesm itberatenderStim m e und Antragsrechtteil.
3 Die Kom m issionen dürfen Aussenstehende und m itEinverständnisdesStadt-

ratesauch M itarbeitende derStadtverwaltung beiziehen.

§ 25:Fraktionen
1Die im G rossen G em einderatvertretenen Gruppierungen,die m indestens3

M itgliederzählen,können eine Fraktion bilden.
2 BeiderW ahlderM itgliederdesBürosund derKom m issionen sind die Fraktio-

nen gem ässihrerStärke angem essen zu berücksichtigen.
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§ 26:Einberufung

DerGrosse Gem einderatversam m eltsich an dem vom Büro festgelegten Sit-
zungstag.Im Übrigen beruftdie Präsidentin oderderPräsidentden Ratein,wenn der
Stadtratoderm indestenssieben Ratsm itgliederesunterAngabe derGründe schriftlich
verlangen.

§ 27:Verhandlungs-und Beschlussfähigkeit

DerGrosse Gem einderatistverhandlungs-und beschlussfähig,wenn die M ehr-
heitderM itgliederanwesend ist.

§ 28:Abstim m ungen und W ahlen
1 Die Abstim m ungen und die Kom m issionswahlen erfolgen offen,wenn nichtein

Drittelderanwesenden M itgliedergeheim e Abstim m ung oderW ahlverlangt.
2 Alle übrigen W ahlen werden schriftlich und geheim vorgenom m en.

IV.DerStadtrat

§ 29:Stellung und Zusam m ensetzung
1 DerStadtratistdie leitende und oberste vollziehende Behörde derStadt.
2 Erbestehtaus fünfM itgliedern und derStadtschreiberin oderdem Stadtschrei-

berm itberatenderStim m e.

§ 30:Kollegialsystem
1 DerStadtratfasstseine Beschlüsse alsKollegialbehörde.
2 Erteiltzu Beginn jederAm tsdauerden einzelnen M itgliedern die Abteilungen

zu und regeltdie Stellvertretungen.
3 Die Stadtschreiberin oderderStadtschreiberleitetdie Stadtkanzlei,die dem

Stadtratalsallgem eine Stabsstelle dient.

§ 31:Ausstand
1Das M itglied des Stadtrates,gegen dessen Abteilung sich eine Beschwerde

richtet,trittfürden Entscheid desStadtratesin den Ausstand.
2 Im Übrigen richtetsich die AusstandspflichtderM itgliederdesStadtratesnach

§ 10 desGem eindegesetzes.
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§ 32:Exekutivtätigkeit
1 DerStadtratbezeichnetunterVorbehaltderBefugnisse derStim m berechtigten

und desGrossen Gem einderatesdie hauptsächlichen Ziele und M itteldesgem eindli-
chen Handelns.Erplantund koordiniertdie staatlichen Tätigkeiten.

2 Dem Stadtratobliegen weiter:
a)die W ahrung deröffentlichen Ordnung und Sicherheit,
b)die Vertretung derStadtnach innen und nach aussen,
c)die Pflege derBeziehungen m itden Behörden andererGem einden,desKantons
und des Bundes,

d)die Inform ation derÖffentlichkeitüberAufgaben,Ziele und Tätigkeiten derStadt
Zug,

e)die Vorbereitung allerdem Grossen Gem einderatzu unterbreitenden Geschäfte und
die Antragstellung an den Grossen Gem einderatund die Stim m berechtigten,

f) die Vornahm e von W ahlen,soweitdiese nichtanderen Organen übertragen sind.

§ 33:Rechtssetzung

DerStadtratkann rechtssetzende Bestim m ungen in derForm derVerordnung
erlassen.DerZweckund die Grundsätze derinhaltlichen Gestaltung derVerordnung
m üssen im GesetzoderReglem entfestgelegtsein.

§ 34:Finanzen und Voranschlag
1 DerStadtratbeschliesstim Rahm en desVoranschlagsüberalle gebundenen

Ausgaben sowie,unterVorbehaltderZuständigkeiten desVolkesund desGrossen
Gem einderates,überneue einm alige und jährlich wiederkehrende Ausgaben,über
Nachtragskredite sowie überden Kauf,Tausch und Verkaufvon Grundstücken sowie
den Erwerb und die Einräum ung von beschränkten dinglichen Rechten.

2 Erkann einzelne Finanzkom petenzen,soweiterabschliessend zuständig ist,
an Abteilungen delegieren.

§ 35:W eitere Befugnisse
1 DerStadtratbeschliesstüberdie gerichtliche Geltendm achung von Ansprü-

chen.
2 Erentscheidetüberkleine Grenzänderungen.
3 Erbeschliesstüberdie ihm durch Gesetzund Reglem entzugewiesenen sowie

überalljene Geschäfte,die nichtandern Organen derGem einde übertragen sind.

§ 36:Leitung derVerw altung
1 DerStadtratleitetdie Stadtverwaltung.Erbeaufsichtigtdie anderen Trägerin-

nen und Trägervon gem eindlichen Aufgaben.
2 Ersorgtfürdie rechtm ässige und wirksam e TätigkeitderVerwaltung und be-

stim m tdie zweckm ässige Organisation.
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3 Erentscheidetim Rahm en seinerZuständigkeitüberVerwaltungsbeschwer-
den.

§ 37:Abteilungen
1 DerStadtratgliedertdie Verwaltung in einzelne Abteilungen.
2 Die Abteilungen werden durch M itgliederdesStadtratesgeleitet.

V.Schlussbestim m ungen

§ 38:Inkrafttreten und Aufhebung bisherigen Rechts
1 Diese G em eindeordnung trittauf... in Kraft.
2 Aufdiesen Zeitpunktwird die Gem eindeordnung vom 1.April1962 aufgeho-

ben.

NAM ENS DES
GROSSEN GEM EINDERATES VON ZUG

Die Präsidentin: DerStadtschreiber:

Ruth Jorio AlbertRüttim ann


